
 
6759/12  cho/JHE/hü 1 
 DG C I  DE 

 

RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 23. Februar 2012 (02.03) 
(OR. en) 

Interinstitutionelles Dossier: 
2011/0463 (NLE)  

6759/12 
 
 
 
 

  

UD 47 
COTRA 4 
COTER 11 
WTO 58 
OC 86 

 
I/A-PUNKT-VERMERK 
des Generalsekretariats 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Nr. Komm.dok.: 5159/12 UD 7 COTRA 1 COTER 2 WTO 12 
Nr. Vordok.: 6004/12 UD 31 COTRA 2 COTER 8 WTO 34 
Betr.: Annahme eines Beschlusses des Rates über den Standpunkt der EU im Gemischen 

Ausschuss EU-USA für Zusammenarbeit im Zollbereich in Bezug auf die gegen-
seitige Anerkennung des Programms für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte der 
Europäischen Union und des Programms "Customs-Trade Partnership Against 
Terrorism"der Vereinigten Staaten von Amerika 
GEMEINSAME LEITLINIEN 
Konsultationsfrist: 5.3.2012 

 
 
1. Am 5. Januar 2012 hat die Kommission dem Rat den eingangs genannten Vorschlag vorge-

legt, der auf Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gestützt ist und darauf abzielt, den 
Standpunkt der EU im Gemischen Ausschuss EU-USA für Zusammenarbeit im Zollbereich in 
Bezug auf die gegenseitige Anerkennung des Programms für zugelassene Wirtschafts-
beteiligte der Europäischen Union und des Programms "Customs-Trade Partnership Against 
Terrorism" der Vereinigten Staaten von Amerika festzulegen.  

 
2. Die Gruppe "Zollunion" ist in ihrer Sitzung vom 26. Januar 2012 zu einer Einigung über eine 

geänderte Fassung des Vorschlags und über einen Entwurf einer Erklärung des Rates gelangt 
(siehe Anlage zu Dokument 6004/12). 
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3. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter könnte daher 
 

- das Einvernehmen der Gruppe bestätigen und  
- den Rat ersuchen, er möge 

- den in der Anlage wiedergegebenen Ratsbeschluss auf einer seiner nächsten 
Tagungen ohne Aussprache annehmen; 

- die Erklärungen im Addendum zu diesem Vermerk in das Ratsprotokoll 
aufnehmen. 

 
 

________________________ 
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ANLAGE 
 

Vorschlag für einen  
 

BESCHLUSS DES RATES  
 

über den Standpunkt der EU im Gemischen Ausschuss EU-USA für Zusammenarbeit im 
Zollbereich in Bezug auf die gegenseitige Anerkennung des Programms für zugelassene 

Wirtschaftsbeteiligte der Europäischen Union und des Programms " Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism" der Vereinigten Staaten von Amerika 

 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 
 
auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
 
nach Anhörung des Europäischen Datenschutzbeauftragten, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Gemäß Artikel 6 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den 

Vereinigten Staaten von Amerika über Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe im Zoll-
bereich (im Folgenden "AZGA") verpflichten sich die Zollbehörden, die Zusammenarbeit im 
Zollbereich soweit wie möglich auszubauen, während Artikel 7 vorgibt, dass die Vertrags-
parteien für die Erleichterung des Warenverkehrs eintreten. 

 
(2) Die gegenseitige Anerkennung von Handelspartnerschaftsprogrammen, insbesondere des Pro-

gramms für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte der Europäischen Union und des Programms 
"Customs-Trade Partnership Against Terrorism" der Vereinigten Staaten von Amerika, stärkt 
die Sicherheit der Lieferkette und erleichtert den internationalen Handel. 

 
(3) Es empfiehlt sich daher, die gegenseitige Anerkennung der Handelspartnerschaftsprogramme 

vorzunehmen. 
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(4) Diese gegenseitige Anerkennung erfolgt durch einen Beschluss des mit Artikel 22 des AZGA 
eingesetzten Gemischten Ausschusses für Zusammenarbeit im Zollbereich.  

 
(5) Die Europäische Union sollte daher im Gemischten Ausschuss den im beigefügten Entwurf 

eines Beschlusses aufgeführten Standpunkt gemäß dem Verfahren des Artikels 218 Absatz 9 
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union vertreten – 

 
HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

 

Artikel 1 
 
Der Standpunkt der EU in dem durch das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und den Vereinigten Staaten von Amerika über Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe im 
Zollbereich eingerichteten Gemischten Ausschuss für die Zusammenarbeit im Zollbereich zur 
gegenseitigen Anerkennung des Programms für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte der Europäischen 
Union und des Programms "Customs-Trade Partnership Against Terrorism" der Vereinigten Staaten 
von Amerika ist in dem beigefügten Entwurf eines Beschlusses des Gemischten Ausschusses für die 
Zusammenarbeit im Zollbereich ausgeführt. 
 

Artikel 2 
 
Der Beschluss des Gemischten Ausschusses für die Zusammenarbeit im Zollbereich wird im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 
 
Geschehen zu Brüssel am 

 
Im Namen des Rates 

Der Präsident 
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ANHANG  
 

Vorschlag für einen  
BESCHLUSS DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES EU-USA FÜR DIE 

ZUSAMMENARBEIT IM ZOLLBEREICH 
 

ÜBER DIE GEGENSEITIGE ANERKENNUNG DES  
PROGRAMMS "CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM" DER 

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES PROGRAMMS FÜR 
ZUGELASSENE WIRTSCHAFTSBETEILIGTE DER EUROPÄISCHEN UNION 

 
 

Der Gemischte Ausschuss EU-USA für die Zusammenarbeit im Zollbereich – 
 
gestützt auf das am 28. Mai 1997 unterzeichnete Abkommen zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe 
im Zollbereich (im Folgenden "AZGA"), insbesondere auf Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe c,  
 
unter Berücksichtigung des am 28. April 2004 geschlossenen Abkommens zwischen der Euro-
päischen Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Intensivierung der Zusam-
menarbeit und zur Erweiterung des AZGA um die Zusammenarbeit bei der Containersicherheit und 
die damit zusammenhängenden Fragen, 
 
in der Erwägung, dass die transatlantische Zusammenarbeit und der sichere Handel ausgebaut 
werden müssen, wobei insbesondere den 2011 von der Weltzollorganisation (WZO) aufgestellten 
Standards "Framework of Standards to Secure and Facilitate Trade" (SAFE-Standards) Rechnung 
zu tragen ist, da diese mit dem Einverständnis der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten 
von Amerika geändert werden können,  
 
in Anerkennung dessen, dass nach Auffassung der Vereinigten Staaten von Amerika (im Folgenden 
"die USA") und der Europäischen Union (im Folgenden "die EU") die Zollsicherheit und die 
Erleichterung der Lieferkette im internationalen Handel durch die gegenseitige Anerkennung der 
jeweiligen Handelspartnerschaftsprogramme (im Folgenden "die Handelspartnerschafts-
programme"), des Programms "Customs-Trade Partnership Against Terrorism" (im Folgenden 
"C-TPAT") und des Programms für zugelassene Wirtschaftbeteiligte (im Folgenden "AEO") 
wesentlich verbessert werden können, 
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unter Bestätigung, dass das C-TPAT-Programm und das AEO-Programm im Rahmen der SAFE-
Standards funktionieren, 
 
in Anerkennung dessen, dass die gegenseitige Anerkennung den USA und der EU gestattet, Wirt-
schaftsbeteiligten, die in die Sicherheit der Lieferkette investiert haben und die in das C-TPAT-
Programm oder das AEO-Programm aufgenommen wurden, den Handel zu erleichtern, 
 
in Anerkennung dessen, dass eine Prüfung des C-TPAT-Programms und des AEO-Programms 
ergeben hat, dass ihre Qualifikationsanforderungen für die Mitgliedstaaten kompatibel sind, 
 
unter Bestätigung dessen, dass dieser Beschluss keinen Präzedenzfall für etwaige künftige 
Abkommen oder Vereinbarungen zwischen den USA und der EU darstellt, insbesondere auf dem 
Gebiet der Verarbeitung oder Nutzung und Übertragung von personenbezogenen Daten oder Infor-
mationen oder des Schutzes von Daten und der Privatsphäre –  
 

BESCHLIESST: 
 

Abschnitt I 
 

Gegenseitige Anerkennung und Zuständigkeit für die Umsetzung 
 

(1) Die Handelspartnerschaftsprogramme der EU und der USA werden gegenseitig als kompa-
tibel anerkannt, und die Teilnehmer an jedem Programm werden in einer Weise behandelt, 
die mit Abschnitt III vereinbar ist.  

 
(2) Für die Umsetzung dieses Beschlusses sind die in Artikel 1 Buchstabe b des AZGA defi-

nierten Zollbehörden (im Folgenden "die Zollbehörden") zuständig. 
 
(3) Der Beschluss betrifft folgende Handelspartnerschaftsprogramme:  
 

a) das Programm der Europäischen Union für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (Sicher-
heit oder zollrechtliche Vereinfachungen/Sicherheit) (Verordnung (EG) Nr. 2913/92 
und Verordnung (EG) Nr. 2454/93 in den durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 
und die Verordnung (EG) Nr. 1875/2006 Titel IIA geänderten Fassungen) und 
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b) das Programm der USA "Customs-Trade Partnership Against Terrorism" (Ebenen zwei 
und drei) (Security and Accountability for Every Port Act von 2006). 

 
(4) Was die Kompatibilität anbelangt, so liegen diesem Beschluss die derzeitige Struktur und der 

derzeitige geografische Anwendungsbereich des C-TPAT-Programms und des AEO-Pro-
gramms zugrunde. Dieser Beschluss berücksichtigt keine künftigen Änderungen der einzel-
nen Programme oder die Erweiterung ihrer geografischen Anwendung. Den Zollbehörden ist 
bewusst, dass eine Programmänderung oder eine Erweiterung der geografischen Anwendung 
es möglicherweise erforderlich machen, dass zusätzliche gemeinsame Validierungen zur 
Zufriedenheit beider Zollbehörden erfolgreich abgeschlossen werden. 

 
Abschnitt II 

Kompatibilität 
 

Die Zollbehörden arbeiten zusammen, um die Kompatibilität der für jedes Programm angewandten 
Standards in Bezug auf Folgendes zu wahren:  
 

a) Antragsverfahren für die Aufnahme von Wirtschaftsbeteiligten als Teilnehmer, 

b) Prüfung von Anträgen und  

c) Zuerkennung der Teilnehmerschaft und Überwachung des Status als Teilnehmer. 
 
Die Zollbehörden haben ein Arbeitsprogramm abgeschlossen, mit dem ein Verfahren für gemein-
same Validierungen aufgestellt wurde.  
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Abschnitt III 
Behandlung von Teilnehmern 

 
(1) Jede Zollbehörde behandelt Wirtschaftsbeteiligte, die den Status eines Teilnehmers am Pro-

gramm der anderen Zollbehörde haben, in vergleichbarer Weise wie die Teilnehmer ihres 
eigenen Handelspartnerschaftsprogramms, soweit dies praktikabel und möglich ist und nicht 
gegen geltendes Recht und geltende Politik verstößt. Diese Behandlung umfasst insbeson-
dere, dass bei der Risikobewertung für die Durchführung von Inspektionen oder Kontrollen 
die Teilnehmerschaft eines von der jeweils anderen Zollbehörde zugelassenen Wirtschafts-
beteiligten positiv berücksichtigt wird, um den Handel zwischen der EU und den USA zu 
erleichtern und die Einführung wirksamer sicherheitsbezogener Maßnahmen zu fördern.  

 
(2) Jede Zollbehörde kann im Rahmen dieses Beschlusses die Behandlung gemäß Abschnitt III 

Absatz 1 für die Teilnehmer am Programm der anderen Zollbehörde aussetzen. Eine solche 
Aussetzung der Behandlung durch eine Zollbehörde ist der anderen Zollbehörde gegebenen-
falls zusammen mit weiteren Auskünften zu den Gründen für die Aussetzung umgehend 
mitzuteilen.  

 
(3) Jede Zollbehörde unterrichtet unverzüglich die andere Zollbehörde, wenn sie feststellt, dass 

ein von der anderen Zollstelle zugelassener Teilnehmer eine Unregelmäßigkeit begangen hat, 
damit letztere in Kenntnis der Sachlage darüber entscheiden kann, ob sie dem betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmer den Teilnehmerstatus aberkennt oder aussetzt.  
 

Abschnitt IV 
Informationsaustausch und Kommunikation 

 
(1) Die Zollbehörden verstärken die Kommunikation, um diesen Beschluss wirksam umzusetzen. 

Sie tauschen Informationen aus und fördern die Kommunikation über ihre Handelspartner-
schaftsprogramme insbesondere durch 

 
a) die rechtzeitige Meldung von Aktualisierungen bezüglich der Durchführung und Ent-

wicklung ihrer Programme, 
b) einen für beide Seiten nützlichen Informationsaustausch über die Sicherheit der Liefer-

kette und 
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c) die Gewährleistung einer wirksamen Kommunikation zwischen der Generaldirektion 
Steuern und Zollunion der Europäischen Kommission und der Zoll- und Grenzschutz-
behörde der USA, um das Risikomanagement in Bezug auf die Sicherheit der Liefer-
kette durch die Teilnehmer an den Handelspartnerschaftsprogrammen zu verbessern. 

 
(2) Der Informationsaustausch erfolgt entsprechend dem AZGA, insbesondere Artikel 17, in 

elektronischem Format. 
 
(3) Die auszutauschenden Daten über Teilnehmer an den Handelspartnerschaftsprogrammen, 

sofern ein solcher Austausch anderweitig zulässig ist, umfassen Folgendes: 
a) Name,  
b) Anschrift, 
c) Teilnehmerstatus, 
d) Datum der Validierung oder Zulassung, 
e) Aussetzungen und Aberkennungen, 
f) einmalige Zulassungs- oder Identifizierungsnummer (in einer von den Zollbehörden 

gemeinsam beschlossenen Form) und 
g) von den Zollbehörden gemeinsam zu regelnde Einzelheiten, gegebenenfalls in Verbin-

dung mit etwa notwendigen Sicherheitsvorkehrungen.  
 

(4) Der Datenaustausch beginnt voraussichtlich, wenn die Zollbehörden die gegenseitige Aner-
kennung des Teilnehmerstatus gemäß Abschnitt III Absatz 1 durchführen.  

 
Abschnitt V 

Datenverarbeitung 
 

(1) Gemäß dem AZGA, insbesondere Artikel 17, sind die Daten, die bei der auskunftserhaltenden 
Zollbehörde im Rahmen dieses Beschlusses eingehen, für die Zwecke der Durchführung 
dieses Beschlusses zu verwenden und zu verarbeiten.  
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(2) Die Zollbehörden bemühen sich zu gewährleisten, dass die ausgetauschten Informationen 
sachlich richtig sind und regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden, und dass 
geeignete Löschverfahren bestehen. Beschließt eine Zollbehörde, dass im Rahmen dieses 
Beschlusses erteilte Auskünfte zu ändern sind, so muss die auskunftserteilende Zollbehörde 
die auskunftserhaltende Zollbehörde umgehend über solche Änderungen in Kenntnis setzen. 
Sobald solche Änderungen mitgeteilt wurden, erfasst die auskunftserhaltende Zollbehörde 
umgehend die Änderungen. Informationen dürfen nicht länger bearbeitet und aufbewahrt 
werden, als es für die Zwecke erforderlich ist, für die sie übermittelt werden.  

 
(3) Werden Informationen mit personenbezogenen Daten gemäß Abschnitt IV Absatz 3 Buch-

staben a bis g ausgetauscht, so treffen die Zollbehörden die geeigneten Maßnahmen, um den 
Schutz, die Sicherheit, die Vertraulichkeit und die Integrität der Daten zu gewährleisten. Die 
Zollbehörden sorgen insbesondere dafür, dass 

 
– Sicherheitsvorkehrungen (einschließlich elektronischer Vorkehrungen) getroffen 

wurden, die nach dem Grundsatz "Kenntnis nur, wenn nötig" den Zugang zu solchen 
nach diesem Beschluss von der anderen Zollbehörde erteilten Informationen regeln und 
gewährleisten, dass die Auskünfte nur für die Zwecke dieses Beschlusses verwendet 
werden; 

 
– die Informationen, die gemäß diesem Beschluss von der anderen Zollbehörde erteilt 

wurden, vor dem Zugriff, der Verbreitung, der Änderung, der Löschung oder Zer-
störung durch Unbefugte geschützt sind, ausgenommen in dem Umfang, der zur 
Anwendung von Absatz 2 erforderlich ist;  

 
– Informationen, die gemäß diesem Beschluss von der anderen Zollbehörde erteilt 

wurden, nicht ohne vorherige Zustimmung der auskunftserteilenden Zollbehörde und 
nur in Einklang mit deren Vorgaben an ein anderes Land oder eine internationale Ein-
richtung weitergegeben werden; 

 
– die Informationen innerhalb der Vertragsparteien des AZGA zum Schutz der öffent-

lichen Sicherheit und der für diesen Beschluss relevanten Sicherheit der Lieferkette 
sowie der Zoll-, Einfuhr- bzw. Ausfuhrsicherheit, zur Erleichterung des Handels und zur 
Rechtsdurchsetzung verwendet werden können, sofern für sie Sicherheitsvorkehrungen 
gelten, die den in diesem Abschnitt beschrieben vergleichbar oder ähnlich sind; 
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– die Informationen, die gemäß diesem Beschluss von der anderen Zollbehörde erteilt 
wurden, jederzeit in sicheren Speichersystemen elektronisch und/oder auf Papier 
gespeichert werden. Jeder Zugriff, jede Verarbeitung und jede Verwendung der von der 
anderen Zollbehörde erteilten Informationen werden protokolliert oder dokumentiert. 

 
(4) In Bezug auf personenbezogene Daten, die möglicherweise gemäß Abschnitt IV Absatz 3 

Buchstaben a bis g ausgetauscht werden, kann ein Programmteilnehmer verlangen, dass er zu 
den ihn betreffenden Daten, die von einer Zollbehörde verarbeitet werden, Zugang erhält 
bzw. dass diese geändert werden. Jede Zollbehörde legt ihren Programmteilnehmern nahe, 
Anträge auf Zugang bzw. Änderung als Erstes über ihr eigenes Handelspartnerschafts-
programm zu stellen. Gegebenenfalls hat die Zollbehörde unrichtige oder unvollständige 
Daten nach nationalem Recht zu berichtigen. Jede Zollbehörde teilt Programmteilnehmern 
außerdem mit, über welche Rechtsbehelfe bei Verwaltungsbehörden oder Gericht sie 
verfügen.  

 
(5) Auf Antrag der auskunftserteilenden Zollbehörde aktualisiert, berichtigt, blockiert oder löscht 

die auskunftserhaltende Zollbehörde Daten, die sie im Rahmen dieses Beschlusses erhalten 
hat und die unrichtig oder unvollständig sind oder deren Erfassung oder weitere Verarbeitung 
gegen diesen Beschluss oder das AZGA verstößt. Jede Zollbehörde informiert die andere, 
wenn sie feststellt, dass wesentliche Daten, die sie im Rahmen dieses Beschlusses der 
anderen Zollbehörde übermittelt oder von ihr erhalten hat, unrichtig oder unzuverlässig sind 
oder erhebliche Zweifel aufwerfen. Stellt eine Zollbehörde fest, dass Daten, die sie im 
Rahmen dieses Beschlusses von der anderen Zollbehörde erhalten hat, unrichtig sind, so trifft 
sie alle Maßnahmen, die ihr geeignet erscheinen, um zu verhindern, dass solche Daten irr-
tümlich als verlässlich herangezogen werden, einschließlich der Ergänzung, Löschung oder 
Berichtigung dieser Daten. 

 
(6) Die Beachtung dieses Abschnitts seitens jeder Zollbehörde unterliegt der unabhängigen Auf-

sicht und Überprüfung durch die jeweils zuständige Behörde (USA: Datenschutzbeauftragter 
des Ministeriums für Heimatschutz (Department of Homeland Security’s Chief Privacy 
Officer); EU: Europäischer Datenschutzbeauftragter; EU-Mitgliedstaaten: Datenschutz-
behörden). Diese Behörden haben wirksame Aufsichts-, Ermittlungs-, Interventions- und Prü-
fungsvollmachten und sind ermächtigt, bei Zuwiderhandlungen gegebenenfalls eine straf-
rechtliche Verfolgung einzuleiten oder Disziplinarmaßnahmen verhängen zu lassen. Sie 
tragen dafür Sorge, dass Beschwerden betreffend Verstöße gegen das Abkommen entgegen-
genommen, untersucht und beantwortet werden und dass angemessene Abhilfemaßnahmen 
getroffen werden.  
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Abschnitt VI 
 

Überprüfung 
 

Der Gemischte Ausschuss überprüft regelmäßig die Umsetzung dieses Beschlusses. Diese Über-
prüfung kann insbesondere Folgendes umfassen: 
 
a) gemeinsame Validierungen, um Stärken und Schwächen bei der Umsetzung dieses 

Beschlusses zu ermitteln, 

b) einen Meinungsaustausch über auszutauschenden Daten und über die Behandlung von Wirt-
schaftsbeteiligten, die mit diesem Beschluss in Einklang stehen, und  

c) einen Meinungsaustausch über Sicherheitsbestimmungen wie Verfahren, die während und 
nach einem schwerwiegenden Sicherheitszwischenfall, oder wenn die Umstände eine Aus-
setzung der gegenseitigen Anerkennung rechtfertigen, zu befolgen sind.  

 
Abschnitt VII 
Allgemeines 

 
(1) Mit diesem Beschluss werden die Bestimmungen des AZGA und des am 28. April 2004 

geschlossenen Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten 
Staaten von Amerika zur Intensivierung der Zusammenarbeit und zur Erweiterung des AZGA 
um die Zusammenarbeit bei der Containersicherheit und die damit zusammenhängenden 
Fragen umgesetzt. 

 
(2) Dieser Beschluss wird in Einklang mit den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den 

internationalen Abkommen umgesetzt, deren Vertragsparteien die EU oder die USA sind. 
 
(3) Durch diesen Beschluss werden keinerlei Rechte, Vergünstigungen oder Vorteile für andere 

Parteien, Personen oder Einrichtungen privater oder öffentlicher Art begründet oder 
übertragen.  

 
(4) Jede Zollbehörde trägt selbst die Kosten, die ihr aus der Umsetzung dieses Beschlusses 

entstehen. 
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Abschnitt VIII 
Beginn, Aussetzung und Beendigung der Zusammenarbeit 

 
(1) Die Zusammenarbeit im Rahmen dieses Beschlusses beginnt mit der Unterzeichnung durch 

die Vorsitzenden des Gemischten Ausschusses. 
 
(2) Die Umsetzung der gegenseitigen Anerkennung zwischen den USA und der EU steht mit 

Abschnitt III Absatz 1 in Einklang. Jede Zollbehörde kann die Zusammenarbeit im Rahmen 
dieses Beschlusses jederzeit aussetzen oder beenden, jedoch muss sie dies mindestens dreißig 
(30) Tage im Voraus schriftlich ankündigen. Absender bzw. Adressat einer solchen Ankün-
digung ist die amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde bzw. die Generaldirektion 
Steuern und Zollunion der Europäischen Kommission.  

 
 
Unterzeichnet zu … am … 
Für den Gemischten Ausschuss EU-USA für die Zusammenarbeit im Zollbereich 
 

______________________ ___________________ 

. 

(Die beiden Vorsitzenden) 

 

 

 

__________________________ 

 


